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A n t rag e bea n t W 0 r tun g • 

Die in der Sitzung des Nationalrates vom 12. Oktober 1950 

gestellte Anfrage der Abg o Dr. P f e i f e r und Genossen wegen ;Erhöhung 

de$ exekutionsfreien Existenzminimums beantwortet Bundesminister für Justiz 

Dr. T s c h ade k wie folgt: 

Das Bundesministerium für Justiz j st aus folg'">nden Gründen nicht 

inder Lage J die pf-ändungsf'reien Beträge nach dez: Lohnpf'ändungsvero:udnung 

zu erhöhen: 

1. §5.der Lohnpfändungsverordnung sip.ht neben dem pfändungs­

freien Betrag noch weitere Pfändungsfreigrenzen von dem diesen Betrag überstei~ 

genden Einkommen vor. die in Zehnteln des Mehrbetrages ausgedrückt sind. Uird 

daher die feste Pfändungs'freigrenze erhöht,' so verringert sich dadurch alltQllld;'" 

tisch der pfändungsfreieBetrag von dem diese Grenze übersteigenden Mehrein­

kommen. ~~herWürde SiDh im Endergebnis eil~ nur unbedeutende Erhöhung des 

pfändungs freien Gesamteinkommens ergeben. 

2. Weiters darf auf die Bestimmung des § 6 der Lohnpfälldungs-_ 

verordnung verwiesen ~erden, der die Bedeutung derf'esten Pfändungs freigrenze 

insoferne abschwächt, als bei der Hereinbringung von Unterhaitsforderungen 

unter diese Grenze heruntergegangen werden kann. Umgekehrt kann nach § 8 

der Lohnpfändungsverordnung in Ausnahmsfällen dem Verpflichteten mehr als der 

pfändungsfreie BQtrag belassen werden. 

3. Ausserdem muss in 3rwägung gezogen werden t &ass die Erhöhung 

der Pfändungsfreigrenze sich zum Nachteil des· Verpflichteten auswirken kann; 

denn je höher dieser pf"ändungsfreie Betrag des Eln~ommens' ist, WJSO ileniger " 

kredit\7Ürdig ist der Schuldner. Heute kommt nämlich den Rntengcschäften 

bereits nieder eine grosse Bedeutung im Wirtschaftsleben zu. Kann der. Gläubiger 

aber.nichtdamit rechnen, aus dem EinkoIlJl1en des Schuldners Befriedigung für 

seine Forderung zu finden, so wird.er auch keinen Kredit g(;'währen und der 

,. Schuldner nicht mehr.in der Lage sein, auf Raten zu kaufe no Hiebe! muss vor 

allem auch au:& die berei tn abgeschlossenen Rntengeschäfte Bedacht gen(jri1;:J,i~:1 

werden;. bei diesen hnt der Gläubiger im Vertrauen dartluf Stundung gewährt.,. 

dass unter Berücksichtigung der Pf'dndungsfreigrenze seine FordArung aus dem 

Einkommen des Schuldners nach einer gel1issen Zeit bezuhlt nerden kann. 

(" 
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diese Deckung im Einkonrnen wird nberbei einer Erhöhung des pffu1dungsfreien 

Betrages unter Unständen nicht o.ehr gegeben sein .. Infolgedessen würde kein 

Gläubi[er nehr das.Ri3iko auf sich ne~~en, einem Arbeiter oder Bediensteten 

Kredit zu gewähren e 

4", Auch die Bestimmung. des §3 der 1!ausratsverordnung, 

BGBl. Nr" 238/1948, spricht gegen eine Erhöhull~ der pfändungs freien Grenze .. 

Darnach darf aus den Mitteln des flohnhnus-Yliederaufbaufonds ein 5.000 S 

übersteig2ndes Darlehen nur Personen Bew.ährt werden; denen nach Abzug des 

T1lgungsbotl'ages, der fürdo,s in ,ArI.spruch genommene Darlehen zu.leisten.ist, 

das geSGtzlich festgelegte lündesteinkomrnen (Existenzminimum) verbleibt. 

Hürde dies(:.~ erhöht uerden,.so bestünde die Gefahr ,~a.ss die lCreditnÜl:'digkeit 

des DarlehensnehmelS im Sinne ,dieser Bestimmung< nicht mehr gegeben ist, 

so dnss eine Änderung des derze~tigen Zustandes s~oh. ebenfalls Z'IJIJ Nnchteil 

des Schuldners auswirken rlÜrde. 

5~ Schliesslich mÜSSen nicht nur die IntereSSen des Schuldners, 
auch 

sondern nuch die der Gläubiger berücksichtigt werdenc Es gibt nämlicblFälle, 

in denen die Notlage des Verpflichteten selbst verschuldet ist, sei es, . __ 

rleil ihm die Fähigkeit zu ei·ner geregelten Wirtschaftsführung mc.'tnge lt, sei eS, 

dass er gl"i"risse nicht lebensnot"t"lendigeAnschaffungen in einen Unfnnge I!lll.Cht"t" 

die mit seinem Einkommen in "ITiderspruch stehen. In liIolchen Fällen würdp .,in<,:· 

Erhöhung der Pfändungsfr-eigrenze einseitig den Gläubiger bennchteiHgen. 
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